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1. Bundesfinanzhof bestätigt das seit 2014
geltende Reisekostenrecht

Seit dem Jahr 2014 gilt ein grundlegend geändertes
Reisekostenrecht. Kern ist die Einschränkung des
Werbungskostenabzugs hinsichtlich der Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durch die
Entfernungspauschale. Diese Fahrten sind abzugren-
zen von solchen Fahrten der Arbeitnehmer, die nach
Reisekostengrundsätzen steuerlich geltend gemacht
werden können. Zentral ist insoweit der Begriff der
„ersten Tätigkeitsstätte“. Nach dem neuen Recht be-
stimmt sich die erste Tätigkeitsstelle vorrangig an-
hand der arbeitsvertraglichen oder dienstrechtlichen
Zuordnung durch den Arbeitgeber.

Zunächst stellt der Bundesfinanzhof nun in mehreren
gleichzeitig veröffentlichten Urteilen (vom 4.4.2019,
Aktenzeichen VI R 27/17; vom 10.4.2019, Akten-
zeichen VI R 6/17; vom 11.4.2019, Aktenzeichen
VI R 36/16; vom 11.4.2019, Aktenzeichen VI R 40/16
und vom 11.4.2019, Aktenzeichen VI R 12/17) fest,
dass diese Einschränkung des Werbungskostenab-
zugs durch dieEntfernungspauschale verfassungs-
rechtlichnichtzubeanstanden ist.WesentlicheFest-
stellungen zurAusfüllungdesgesetzlichenBegriffs der
„ersten Tätigkeitsstätte“ sind:

Für die Frage der Zuordnung ist entscheidend, ob
der Arbeitnehmer aus der Sicht ex ante nach den
dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen an
einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Ar-
beitgebers, einesverbundenenUnternehmensoder
eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten tätig
werden soll. Die arbeitsrechtliche Zuordnungs-
entscheidung des Arbeitgebers als solche muss
für ihre steuerliche Wirksamkeit nicht dokumentiert
werden.

Entgegen der bis 2013 geltenden Rechtslage
kommt es für die Bestimmung der ersten Tätig-
keitsstätte auf den qualitativen Schwerpunkt der
Tätigkeit nicht mehr an. Erforderlich, aber auch
ausreichend ist, dass der Arbeitnehmer am Ort

der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in geringem
Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat, die er ar-
beitsvertraglich oder dienstrechtlich schuldet und
die zu dem von ihm ausgeübten Berufsbild gehö-
ren. Nur dann kann die „erste Tätigkeitsstätte“ als
Anknüpfungspunkt für den Ansatz von Wegekos-
ten nach Maßgabe der Entfernungspauschale und
als Abgrenzungsmerkmal gegenüber einer aus-
wärtigen beruflichen Tätigkeit dienen.

Eine Zuordnung ist unbefristet im Sinne der ge-
setzlichen Regelung, wenn die Dauer der Zuord-
nung zu einer Tätigkeitsstätte nicht kalendermäßig
bestimmt ist und sich auch nicht aus Art, Zweck
oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt.

Die einzelnen entschiedenen Fälle stellten sich wie
folgt dar:

Der Streitfall VI R 27/17 betraf einen Polizisten,
der arbeitstäglich zunächst seine Dienststelle auf-
suchte und von dort seinen Einsatz- und Streifen-
dienst antrat. Die Tätigkeiten in der Dienststelle
beschränkten sich im Wesentlichen auf die Vor-
und Nachbereitung des Einsatz- und Streifen-
dienstes. In seiner Einkommensteuererklärung für
2015 machte er Fahrtkosten von seiner Wohnung
zu der Polizeidienststelle sowie Verpflegungsmeh-
raufwendungen entsprechend der bisherigen
höchstrichterlichen Rechtsprechung nach Dienst-
reisegrundsätzen geltend. Er ging davon aus,
dass keine erste Tätigkeitsstätte vorliege, da er
schwerpunktmäßig außerhalb der Polizeidienst-
stelle im Außendienst tätig sei. Das Finanzamt be-
rücksichtigte Fahrtkosten lediglich in Höhe der
Entfernungspauschale. Mehraufwendungen für
Verpflegung setzte es nicht an. Das Finanzgericht
bestätigte die Ansicht des Finanzamtes.

Auch der Bundesfinanzhof bestätigt dieses Ergeb-
nis. Nach neuemRecht ist entscheidend, ob der Ar-
beitnehmer oder Beamte einer ersten Tätigkeits-
stätte durch arbeits- oder dienstrechtliche
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Festlegungen sowie diese konkretisierende Ab-
sprachenundWeisungendesArbeitgebers (Dienst-
herrn) dauerhaft zugeordnet ist. Ist dies der Fall,
kommt es auf den qualitativenSchwerpunkt der Tä-
tigkeit des Arbeitnehmers entgegen der bis 2013
geltenden Rechtslage nicht an. Ausreichend ist,
dass der Arbeitnehmer (Beamte) am Ort der ersten
Tätigkeitsstätte zumindest in geringemUmfang Tä-
tigkeiten zu erbringen hat. Dies war nach den Fest-
stellungen des FG bei dem Streifenpolizisten im
Hinblick auf Schreibarbeiten und Dienstantrittsbe-
sprechungen der Fall.

Der Streitfall VI R 40/16 betraf einePilotin. Auch sie
machte die Fahrtkosten zwischen Wohnung und
Flughafen sowie Verpflegungsmehraufwendungen
entsprechend der bisherigen höchstrichterlichen
Rechtsprechung nach Dienstreisegrundsätzen er-
folglos gegenüber Finanzamt und Finanzgericht
geltend. Der Bundesfinanzhof hat auch in diesem
Fall das Finanzgerichtsurteil bestätigt. Fliegendes
Personal, wie Piloten oder Flugbegleiter, das von
seinem Arbeitgeber arbeitsrechtlich einem Flugha-
fen dauerhaft zugeordnet ist und auf dem Flugha-
fengelände zumindest in geringem Umfang Tätig-
keiten erbringt, die arbeitsvertraglich geschuldet
sind, hat dort seine erste Tätigkeitsstätte. Da die Pi-
lotin in den auf dem Flughafengelände gelegenen
RäumenderAirline ingewissemUmfangauchTätig-
keiten im Zusammenhang mit der Flugvor- und
Flugnachbereitung zu erbringen hatte, verfügte sie
dort über eine erste Tätigkeitsstätte. Unerheblich
war somit, dass sie überwiegend im internationalen
Flugverkehr tätig war. Der Bundesfinanzhof weist
zudem darauf hin, dass auch ein großflächiges und
entsprechend infrastrukturell erschlossenesGebiet
(z.B. Werksanlage, Betriebsgelände, Bahnhof oder
Flughafen) als (großräumige) erste Tätigkeitsstätte
in Betracht kommt.

Ebenso hat der Bundesfinanzhof in der Sache
VI R 12/17 den Ansatz der Fahrtkosten nach
Dienstreisegrundsätzen bei einer Luftsicher-
heitskontrollkraft verneint, die auf dem gesam-
ten Flughafengelände eingesetzt wurde.

Mit zwei weiteren Urteilen (VI R 36/16 und VI R 6/17)
hat der Bundesfinanzhof bei befristeten Arbeits-
verhältnissen entschieden, dass eine erste Tätig-
keitsstätte vorliegt, wenn der Arbeitnehmer für die
Dauer des befristeten Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung
tätig werden soll. Erfolgt während der Befristung ei-
ne Zuordnung zu einer anderen Tätigkeitsstätte,
stellt letztere keine erste Tätigkeitsstätte mehr dar,
weshalb ab diesem Zeitpunkt wieder die Dienstrei-
segrundsätze Anwendung finden.

Hinweis:
Insgesamt bestätigt sich, dass das Ziel der Vereinfachung
durch klare Definition der ersten Tätigkeitsstätte gelungen

ist. Nicht zu verkennen ist, dass dies für manche Berufs-
gruppen gegenüber dem früheren Recht eine Schlechter-
stellung gebracht hat. Gerade aus Sicht der Arbeitgeber
kann durch arbeits-/dienstvertraglicher Zuweisung einer
ersten Tätigkeitsstätte Klarheit bei der Reisekostenabrech-
nung geschaffen werden.

2. Keine Geringfügigkeitsgrenze bei Abfär-
bung von gewerblichen Beteiligungs-
einkünften – aber keine Gewerbe-
steuerbelastung

Personengesellschaften erzielen im Grundsatz dann
gewerbliche Einkünfte, wenn eine gewerbliche Tätig-
keit ausgeübt wird. Jedoch können auch bei dem
Grunde nach vermögensverwaltenden Personenge-
sellschaften kraft gesetzlicher Vorgabe gewerbliche
Einkünfte vorliegen. Zum einen können bei einer
GmbH & Co. KG auf Grund gewerblicher Prägung
gewerbliche Einkünfte vorliegen, zum anderen kön-
nen die Einkünfte auf Grund der sog. Abfärbewir-
kung in solche aus Gewerbebetrieb umqualifiziert
werden. Die Abfärbewirkung kennt zwei Unterfälle:

1. Zunächst gelten stets alle Einkünfte der Personen-
gesellschaft als gewerbliche Einkünfte, wenn die
an sich vermögensverwaltend tätige Gesellschaft
auch eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, welche
nicht nur ganz geringfügig ist. So kann bspw. eine
grundstücksverwaltende (also vermögensverwal-
tend tätige) Personengesellschaft insgesamt zu
einer gewerblichen Gesellschaft werden, wenn
diese auch gewerbliche Serviceleistungen anbie-
tet. Folge ist dann zum einen eine Gewerbesteuer-
pflicht und zum anderen, dass insgesamt steuerli-
ches Betriebsvermögen vorliegt und damit stille
Reserven in der Vermögenssubstanz vollständig
erfasst werden.

2. Daneben liegen bei einer vermögensverwaltenden
Personengesellschaft auch dann insgesamt ge-
werbliche Einkünfte vor, wenn sich diese an einer
gewerblich tätigen Personengesellschaft betei-
ligt.

Zu dem zweitgenannten Fall, also der Abfärbung
durch Beteiligungseinkünfte, hat nun der Bundesfi-
nanzhof am 6.6.2019 (Aktenzeichen IV R 30/16) ein
wegweisendes Urteil getroffen. Im Streitfall erzielte
eine KG hauptsächlich Einkünfte aus Vermietung,
Verpachtung und aus Kapitalvermögen. Daneben
wurden ihr in geringem Umfang (negative) gewerbli-
che Einkünfte aus Beteiligungen an anderen gewerb-
lich tätigen Personengesellschaften (zwei Flugzeug-
leasingfonds) zugerechnet. Die Beteiligungsquoten
betrugen 7 % an der T-KG und 2,5225 % an der
L-KG. Auf die Stpfl. entfielen Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb i.H.v. –1 804,15 € (T-KG) bzw. –497,95 €
(L-KG). Das Finanzamt sah nun bei der KG auf Grund
der gewerblichen Beteiligungseinkünfte insgesamt
gewerbliche Einkünfte. Der Stpfl. wandte dagegen
ein, dass vorliegend eine Bagatellgrenze greifen
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müsse, da die Beteiligungseinkünfte nur äußerst ge-
ringfügig seien.

Hierzu stellt der Bundesfinanzhof nun fest, dass

diese Abfärberegelung auf Grund der Beteiligung
an einer Mitunternehmerschaft in einkommen-
steuerrechtlicher Hinsicht auch ohne Berück-
sichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze, bis
zu deren Erreichen die gewerblichen Beteiligungs-
einkünfte nicht auf die übrigen Einkünfte abfärben,
verfassungsgemäß sei, aber

das Gewerbesteuergesetz verfassungskonform
dahin auszulegen sei, dass ein lediglich auf Grund
der Abfärbewirkung durch Beteiligungseinkünfte
als gewerblich eingestuftes Unternehmen nicht
der Gewerbesteuer unterliegt, da insoweit eine
Schutzwirkung bei der Gewerbesteuer nicht ange-
zeigt sei, weil die Beteiligungseinkünfte ja bei der
Beteiligungsgesellschaft selber schon der Gewer-
besteuer unterliegen.

Handlungsempfehlung:
Beteiligt sich eine vermögensverwaltende Gesellschaft an
einer gewerblich tätigen Personengesellschaft, so führt
dies also nicht dazu, dass auch die Einkünfte aus der ver-
mögensverwaltenden Tätigkeit der Gewerbesteuer unter-
liegen. Andererseits liegen dann aber im einkommen-
steuerlichen Sinne gewerbliche Einkünfte vor, was zur Fol-
ge hat, dass Wertsteigerungen in der Vermögenssubstanz
steuerlich erfasst werden. Diese Auswirkungen können
gravierend sein, so dass in solchen Fällen stets steuerlicher
Rat einzuholen ist.

3. Vorsteuerabzug für Ausbaumaßnahmen an
öffentlichen Straßen durch einen Unter-
nehmer?

In der Praxis wird die Genehmigung einer Gewerbean-
siedlung oder bspw. eines Steinbruchs oder einer
Sand-/Kiesgrube oftmals an die Auflage geknüpft,
dass der Unternehmer die Zufahrtsstraße entspre-
chend des durch die Betriebsfahrzeuge erforderlichen
Ausmaßesausbautbzw.ertüchtigt,waszuerheblichen
Kosten führenkann. IndiesenFällen ist fraglich,obdem
Unternehmer aus für diese Maßnahme bezogenen
Bauleistungen der Vorsteuerabzug zusteht.

Dem Bundesfinanzhof liegt aktuell ein solcher Fall zur
Entscheidung vor. DemklagendenUnternehmen, einer
GmbH, war die Genehmigung zumBetrieb eines Stein-
bruchsunterderAuflageerteiltworden,eine fürdenAb-
transport des gewonnenen Kalksandsteins zu nutzen-
de öffentliche Gemeindestraße auszubauen. Die Stadt
war Eigentümerin der Straße. Aus den für den Ausbau
von anderen Unternehmern bezogenen Bauleistungen
machte die GmbH den Vorsteuerabzug geltend.

Der Bundesfinanzhof bestätigt mit Beschluss vom
13.3.2019 (Aktenzeichen XI R 28/17) die Ansicht der
Vorinstanz, dass nach Maßgabe nationalen Umsatz-
steuerrechts die Stpfl. keinen Anspruch auf den Vor-
steuerabzug habe, da die Eingangsleistungen in der
Absicht bezogen wurden, sie für eine nichtwirtschaft-

liche Tätigkeit (unentgeltliche Lieferung an die Stadt)
zu verwenden. Allerdings könnte das Unionsrecht
eine abweichende Lösung nahelegen. Insoweit hat
der Bundesfinanzhof nun dem Europäischen Ge-
richtshof die Frage vorgelegt, ob auf Grund neue-
rer EuGH-Rechtsprechung ein Vorsteuerabzug zu
gewähren ist (Vorlagefrage 1). Sollte der EuGH dies
bejahen, stellt sich die weitere Frage, ob der Vor-
steuerabzug mit einer Umsatzsteuerforderung aus
einer Leistung an die Gemeinde saldiert werdenmuss.
Insoweit wird der EuGHhilfsweise zu klären haben, ob
die Ausbaumaßnahme für die Stadt entweder zu einer
entgeltlichen Lieferung von Gegenständen führt (Vor-
lagefrage 2), oder – wenn eine unentgeltliche Leistung
vorliegt – ob die Voraussetzungen für die sog. Entnah-
mebesteuerung vorliegen (Vorlagefrage 3).

4. Erbschaftsteuer: Steuerbefreiung für
Familienheim

Kinder können eine von ihren Eltern bewohnte Immo-
bilie (sog. Familienheim) steuerfrei erben,

soweit der Erblasser darin bis zumErbfall eineWoh-
nungzueigenenWohnzweckengenutzthatoderbei
der er aus zwingendenGründen an einer Selbstnut-
zung zu eigenenWohnzwecken gehindert war,

diese beim Erwerber unverzüglich zur Selbst-
nutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt
ist und

soweit die Wohnfläche der Wohnung 200 qm nicht
übersteigt.

Bislang war ungeklärt und vielfach strittig, was unter
„unverzüglich“ im Hinblick auf die Selbstnutzung
durch den Erben zu verstehen ist. Hierzu hat nun
der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 28.5.2019 (Ak-
tenzeichen II R 37/16) grundsätzliche Feststellungen
getroffen, die über den entschiedenen Fall hinaus
von Bedeutung sind:

Unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zö-
gern, d.h. innerhalb einer angemessenen Zeit
nach dem Erbfall. Angemessen ist regelmäßig ein
Zeitraum von sechs Monaten.

Nach Ablauf von sechs Monaten muss der Er-
werber darlegen und glaubhaft machen, zu wel-
chem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung als
Familienheim entschlossen hat, aus welchen
Gründen ein Einzug nicht früher möglich war und
warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat.
Umstände in seinem Einflussbereich, wie eine Re-
novierung der Wohnung, sind ihm nur unter be-
sonderen Voraussetzungen nicht anzulasten.

Im Urteilsfall lag der Sachverhalt wie folgt: Der Stpfl.
und sein Bruder beerbten zusammen ihren am
5.1.2014 verstorbenen Vater. Zum Nachlass gehörte
ein Zweifamilienhaus mit einer Wohnfläche von
120 qm,dasderVaterbiszuseinemTodalleinbewohnt
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hatte. Die Brüder schlossen am 20.2.2015 einen Ver-
mächtniserfüllungsvertrag, nachdemder Stpfl. dasAl-
leineigentum an dem Haus erhalten sollte. Die Eintra-
gung ins Grundbuch erfolgte am 2.9.2015. Renovie-
rungsangebote holte der Stpfl. ab April 2016 ein. Die
Bauarbeiten begannen im Juni 2016.

Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer fest, ohne die
Steuerbefreiung für Familienheime zu berücksichti-
gen. Auch das Finanzgericht sah den Erwerb als
steuerpflichtig an. Der Bundesfinanzhof bestätigte
die Versagung der Steuerfreiheit. Der Stpfl. habe das
Haus auch nach der Eintragung im Grundbuch nicht
unverzüglich zu eigenen Wohnzwecken bestimmt.
Erst im April 2016, mehr als zwei Jahre nach dem To-
desfall und mehr als sechs Monate nach der Eintra-
gung ins Grundbuch, habe der Stpfl. Angebote von
Handwerkern eingeholt und damit überhaupt erst mit
der Renovierung begonnen. Der Stpfl. habe nicht dar-
gelegt und glaubhaft gemacht, dass er diese Verzöge-
rung nicht zu vertreten habe. Schließlich wies das Ge-
richt darauf hin, dass der Stpfl. noch nicht einmal bis
zum Tag der mündlichen Verhandlung vor dem Fi-
nanzgericht – mithin zwei Jahre und acht Monate nach
dem Erbfall – in das geerbte Haus eingezogen war.

Handlungsempfehlung:
Es führt also ein erst späterer Einzug, d.h. nach Ablauf der
Sechsmonatsfrist, nur in besonders gelagerten Ausnahme-
fällen zum steuerfreien Erwerb als Familienheim. Dies ist im
Einzelfall dringend zu beachten, da die Erbschaftsteuerbe-
freiung materiell sehr bedeutsam sein kann. Sollte eine
Selbstnutzung erst nach Ablauf der Sechsmonatsfrist
möglich sein, sind die hierfür maßgeblichen Gründe sorg-
fältig zu dokumentieren.

Hierzu stellt das Gericht fest, dass solche Gründe z.B. vor-
liegen können, wenn sich der Einzug wegen einer Erbau-
seinandersetzung zwischen Miterben oder wegen der Klä-
rung von Fragen zum Erbanfall und zu den begünstigten
Erwerbern über den Sechsmonatszeitraum hinaus um eini-
ge weitere Monate verzögert. Umstände im Einflussbereich
des begünstigten Erwerbers, die nach Ablauf des Sechs-
monatszeitraums zu einer längeren Verzögerung des Ein-
zugs führen (wie z.B. eine Renovierung der Wohnung), sind
nur unter besonderen Voraussetzungen nicht dem Erwer-
ber anzulasten. Das kann beispielsweise der Fall sein,
wenn sich die Renovierung deshalb länger hinzieht, weil
nach Beginn der Renovierungsarbeiten ein gravierender
Mangel entdeckt wird, der vor dem Einzug beseitigt wer-
den muss. Je größer der zeitliche Abstand zwischen dem
Erbfall und dem tatsächlichen Einzug des Erwerbers in die
Wohnung ist, umso höhere Anforderungen sind an die Dar-
legung des Erwerbers und seine Gründe für die verzögerte
Nutzung für eigene Wohnzwecke zu stellen.

5. Nachlassverbindlichkeiten: Steuer-
beratungskosten für die nachträgliche
Erstellung der Einkommensteuererklä-
rungen des Erblassers

Übernimmt der Erbe Verpflichtungen des Erblassers,
so mindern diese grds. als Nachlassverbindlichkeiten
die erbschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage. Die
Abgrenzung solcher Nachlassverbindlichkeiten ist im
Einzelfall vielfach aber umstritten. Das Finanzgericht

Baden-Württemberg hatte darüber zu entscheiden,
obKosten für die nachträgliche Erstellung der Einkom-
mensteuererklärungen desErblassers und für die Räu-
mung einer hinterlassenen Eigentumswohnung als
Nachlassverbindlichkeiten abziehbar sind. Das Fi-
nanzgerichtkommtmitUrteil vom15.5.2019 (Aktenzei-
chen 7 K 2712/18) zu demErgebnis, dass

Steuerberatungskosten für die nachträgliche
Erstellung der Einkommensteuererklärungen
des Erblassers zu den abziehbaren Nachlassver-
bindlichkeiten gehören.

Demgegenüber sind Kosten für die Räumung
einer hinterlassenen Eigentumswohnung des
Erblassers nicht als Nachlassverbindlichkeiten
bei der Erbschaftsteuer abziehbar.

Mit der Erstellung der Einkommensteuererklärungen
für den Erblasser erfüllt der Erbe im eigentlichen Sinne
eine Verpflichtung des Erblassers gegenüber der Fi-
nanzbehörde, so dass die insoweit entstehendenKos-
ten als Nachlassverbindlichkeiten abzugsfähig sind.

Demgegenüber stellen die Kosten für die Räumung
der Eigentumswohnung des Erblassers nach seinem
Tod nach Ansicht des Gerichts keine Nachlassver-
bindlichkeiten dar. Der Erblasser hat die Räumung
seiner Wohnung nicht selbst beauftragt. Damit war
zum Todestag die Erbmasse nicht mit einer durch
den Erblasser eingegangenen Verpflichtung belastet.
Vielmehr hat erst die Erbin durch eine eigenständige
Entscheidung die Räumung der Eigentumswohnung
veranlasst, um die Wohnung als Nachlassgegen-
stand besser verwerten zu können. Auch liegen keine
abziehbaren Kosten vor, die unmittelbar im Zusam-
menhang mit der Abwicklung, Regelung oder Vertei-
lung des Nachlasses oder mit der Erlangung des Er-
werbs entstehen. Der Begriff der Nachlassabwick-
lungskosten soll dem Grunde nach die Kosten der
Eröffnung des Testaments, der Erteilung des Erbsch-
eins, der tatsächlichen und rechtlichen Feststellung
des Nachlasses und dessen Wertes, die Kosten zur
Umschreibung des Grundbuches und die Kosten der
Testamentsvollstreckung oder Kosten durch die Auf-
lösung der Erbengemeinschaft umfassen. Aufwen-
dungen, die auf einem eigenen Willensentschluss
des Erben beruhen, sind hingegen keine Nachlassre-
gelungskosten. Dass eine vom Erblasser übernom-
mene Wohnung zum Todestag nicht leer, sondern
möbliert ist, hindert dessen Erben nicht daran, das
rechtliche, ungeteilte Erbe an der Eigentumswoh-
nung anzutreten. Die Kosten seien vielmehr solchen
für die Verwaltung des Nachlasses gleichzustellen,
welche kraft gesetzlicher Vorgabe nicht abzugsfähig
sind.

Hinweis:

Gegen diese Entscheidung wurde Revision eingelegt, so
dass die Entscheidung des Bundesfinanzhofs abzuwarten
bleibt.
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